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 Veröffentlicht am 15.09.1987

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §74 Abs2 Z1;

GewO 1973 §74 Abs2 Z2;

GewO 1973 §77;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2958/80 E 11. Dezember 1981 VwSlg 10616 A/1981 RS 2

Stammrechtssatz

Die Gefährdung der Gesundheit ist eine Einwirkung auf den menschlichen Organismus, deren Art und Nachhaltigkeit

über eine bloße Belästigung hinausgeht. Die Abgrenzung ist von der Behörde im Rechtsbereich jeweils unter

Heranziehung von dem Stand der medizinischen Wissenschaft entsprechenden Sachverständigenaussagen

vorzunehmen.
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